
Ob Vermittler wegen Erfüllungsrückstan-
des in der Nachbetreuung von Lebens- 

und Krankenversicherungen in der Steu-
erbilanz gewinnmindernd Rückstellungen 
bilden können, war bisher nur für Versiche-
rungsvertreter entschieden worden.1 Das FG 
Hamburg hatte zu entscheiden, ob dies auch 
für Versicherungsmakler gilt.2 Im Streitfall 
hatte ein Makler bei der Gewinnermittlung 
entsprechende Rückstellungen gebildet. Das 
Finanzamt erkannte diese nicht an. Die hier-
gegen gerichtete Klage blieb erfolglos.

Der Senat stützte die Klageabweisung im 
Wesentlichen auf die nachstehenden Erwä-
gungen. Nach § 5 Abs. 1 EStG i.V.m. § 249 
Abs. 1 S. 1 HGB sei es möglich, für unge-
wisse Verbindlichkeiten Rückstellungen 
zu bilden. Dabei sei ein Bilanzausweis so-
gar geboten, wenn das Gleichgewicht der 
Vertragsbeziehungen durch Vorleistungen 
oder Erfüllungsrückstände eines Vertrags-
partners gestört sei. Ein derartiger Erfül-
lungsrückstand liege vor, wenn der Ver-
pflichtete sich mit seinen Leistungen gegen-
über einem Vertragspartner im Rückstand 
befinde, er also weniger geleistet habe, als 
er nach dem Vertrag für die bis dahin vom 
Vertragspartner erbrachte Leistung insge-
samt zu leisten gehabt habe. Leistungen, 
die der Steuerpflichtige gegenüber seinen 
Kunden ohne Rechtspflicht erbringe, seien 
folglich für die Bemessung einer Rückstel-
lung irrelevant. 

Ein Versicherungsmakler befinde sich 
nicht in einem Erfüllungsrückstand, wenn 
er weder gesetzlich noch vertraglich ver-
pflichtet sei, die von ihm vermittelten Ver-
träge zu betreuen und abzuwickeln. Eine 
gesetzliche Pflicht des Maklers zur Nachbe-
treuung ergebe sich nicht aus § 34 d GewO. 
Diese  Vorschrift normiere die öffentlich-
rechtlichen Voraussetzungen für die Ertei-
lung einer Erlaubnis. Sie lege nicht die Auf-
gaben und Pflichten des Maklers gegenüber 
den Kunden fest. Für den Versicherungs-
makler ergebe sich aus den Bestimmun-
gen des HGB keine gesetzliche Pflicht zur 
 Kundenbetreuung. 

Allein aus der Stellung als Makler ergäben 
sich keine nachlaufenden Betreuungspflich-
ten gegenüber dem Versicherungsnehmer auf 

Rückstellungen des Maklers 
wegen Erfüllungsrückstandes
Dürfen Makler in der Nachbetreuung von Lebens- und Krankenpolicen gewinnmindernd Rückstellungen bilden?

Jürgen Evers

Grund eines vermittelten Versicherungsver-
trags. Soweit den Makler gewisse Beratungs- 
und Betreuungspflichten träfen, stünden 
diese Pflichten im Zusammenhang mit der 
Vermittlung eines Versicherungsvertrags. Es 
handele sich nicht um allgemeine Nachbe-
treuungspflichten aufgrund gesetzlicher Be-
stimmungen. Soweit zum Pflichtenkreis der 
Makler auch die Hilfestellung bei der Regu-
lierung eines Versicherungsschadens zähle, 
liege dem eine Sachversicherung zugrunde, 
bei der regelmäßig eine Bestandsprovision 
wegen der umfangreicheren nachlaufenden 
Betreuungsarbeiten vorgesehen seien. Sach-
versicherungen seien insoweit nicht mit Le-
bens- und Krankenversicherungsverträgen 
vergleichbar. 

Dauerhafte Betreuung auch in der 
Lebensversicherung geschuldet
Eine Verpflichtung zur Nachbetreuung er-
gebe sich auch nicht aus einem Maklervertrag 
mit den Kunden, wenn dieser keine konkre-
ten Pflichten bestimme. Aus der Regelung, 
nach der die Leistungen des Maklers durch 
die von den Versicherern gezahlten Courta-
gen abgegolten werden und dem Versiche-
rungsnehmer durch die Zusammenarbeit 
mit dem Makler deshalb keine zusätzlichen 
Kosten entstehen, seien keine konkreten Be-
treuungspflichten herzuleiten. Auch der An-
spruch eines Maklers, eine gute und umfas-
sende Kundenbetreuung zu gewährleisten, 
den der Makler in seinen Unternehmens-
leitlinien deklariere, löse keine vertragliche 
Verpflichtung zur Nachbetreuung vermit-
telter Kranken- und Lebensversicherungs-
verträge aus und könne daher nicht Grund-
lage einer Rückstellung für einen bestehen-
den Erfüllungsrückstand sein. Vielmehr er-
folge eine gute Kundenbetreuung und -bera-
tung auch im Interesse einer Kundenzufrie-
denheit. Sie diene damit der Ermöglichung 
weiterer Vermittlungsgeschäfte. Soweit der 
Makler lediglich aus einem allgemeinen In-
teresse heraus eine Betreuung der Kunden 
vornehme, sei diese für die Bildung einer 
Rückstellung irrelevant.

Die Entscheidung ist abzulehnen. Die ihr 
zugrunde liegende Annahme, der Versiche-
rungsmakler sei in der Personenversiche-

rung nicht zur dauerhaften Betreuung des 
Versicherungsnehmers verpflichtet, ist mit 
der gesetzlichen Wertentscheidung über die 
dem Makler obliegenden dauerhaften Bera-
tungs- und Betreuungspflichten schlicht-
weg unvereinbar. Nach der Rechtsprechung 
schuldet der Versicherungsmakler auch dem 
Kunden, dem er eine Lebensversicherung ver-
mittelt hat, eine dauerhafte Betreuung.3 Dies 
gilt selbst dann, wenn er dem Kunden dies 
nicht ausdrücklich vertraglich versprochen 
hat.4 Denn bei einem Versicherungsmakler-
vertrag handelt es sich um ein geschäftsbe-
sorgungsvertragliches Dauerschuldverhält-
nis, durch das sich der Makler zur umfas-
senden Betreuung aller Versicherungsinte-
ressen des Versicherungsnehmers verpflich-
tet.5 Demgemäß ist das Berufsbild des Versi-
cherungsmaklers dadurch gekennzeichnet, 
dass der Makler auch die Überprüfung und 
Betreuung (Verwaltung) bereits bestehender 
Versicherungen übernimmt.6 

Schließt der Makler formularmäßig die 
über die Vermittlung eines Lebensversiche-
rungsvertrages hinausgehende Beratungs- 
und Betreuungspflicht aus, so weicht dies 
vom gesetzlichen Leitbild ab mit der Folge, 
dass der Ausschlussklausel wegen unange-
messener Benachteiligung des Kunden die 
Wirksamkeit zu versagen ist.7 Deshalb konnte 
der Senat die Annahme eines Erfüllungsrück-
standes nicht an einer fehlenden Betreuungs-
pflicht des Maklers scheitern lassen. 
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